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Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

 
Die 11. Änderung des Flächennutzungsplans – Sport-
platz Nothberg – wird mit dieser Bekanntmachung 
wirksam. Sie liegt mit Begründung auf Dauer bei der 
Abteilung für Planung und Denkmalpflege der Stadt 
Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, 
Zimmer 444, zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 214 und 
215 BauGB. Danach sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der 11. Änderung des Flächennut-
zungsplans – Sportplatz Nothberg – schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind.  
 
 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Flächennutzungsplanänderung wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf 
eines Jahres seit Verkündung dieser Flächennut-
zungsplanänderung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) die Flächennutzungsplanänderung ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den, 

 

c) die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister hat den 
Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Eschweiler vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, 16.12.2020 
 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
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Die Bürgermeisterin 
 

Bekanntmachung 
vom 16.12.2020 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
09.09.2020 den  
 

Bebauungsplan 181 
– Sportplatz Nothberg – 

 
als Satzung 

 
gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. l. S. 
3634) in der zurzeit geltenden Fassung i. V. m. §§ 7 und 
41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit 
geltenden Fassung mit dem im nachstehend abgedruck-
ten Kartenausschnitt dargestellten Geltungsbereich be-
schlossen. 
 

 
Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.  

 
Das Plangebiet liegt am südlichen Ortsrand des Ortsteils 
Nothberg an der Von-Bongart-Straße und umfasst eine 
Fläche von ca. 1,8 ha. 
Ziel des Bebauungsplans ist die Bereitstellung von Wohn-
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baufläche in Nothberg.  
 
Entsprechend § 10 BauGB liegt der Bebauungsplan 
181 - Sportplatz Nothberg - als Satzung mit der Be-
gründung ab sofort in der Abteilung Planung und 
Denkmalpflege der Stadt Eschweiler, 52249 Eschwei-
ler, Johannes-Rau-Platz 1, 4. Obergeschoss, Zimmer 
444, dauerhaft während der Öffnungszeiten zur Ein-
sichtnahme bereit.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
181 - Sportplatz Nothberg - in Kraft. 
 
Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 214 und 
215 BauGB. Danach sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplans 181 - Sport-
platz Nothberg - schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 
2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 
durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögens-
nachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hin-
gewiesen. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf 
eines Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
c) die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister hat den 

Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Eschweiler vorher gerügt worden und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Eschweiler, 16.12.2020 
 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
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Die Bürgermeisterin 
 
 

Bekanntmachung 
vom 16.12.2020 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
10.12.2020 die  
 

2. Änderung des Bebauungsplanes 202 
- Industrie- und Gewerbepark III - 

 
als Satzung 

 
gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. l. S. 
3634) in der zurzeit geltenden Fassung i. V. m. §§ 7 und 
41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit 
geltenden Fassung mit dem im nachstehend abgedruck-
ten Kartenausschnitt dargestellten Geltungsbereich be-
schlossen. 
 

 
 
Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.  

 
Das ca. 0,5 ha große Plangebiet liegt im zentralen Be-
reich des Industrie- und Gewerbeparks Eschweiler (IGP). 
Es umfasst die bis an den dortigen Grünzug reichende, 
westliche Hälfte des inneren Rings. 
 
Wesentliches Ziel des Bebauungsplans ist die planungs-
rechtliche Festsetzung bisher als öffentliche Parkplatzflä-
che festgesetzter Bereiche als Gewerbegebiet. Damit soll 
die Betriebserweiterung eines an der Ernst-Abbe-Straße 
ansässigen Unternehmens ermöglicht werden. 
 
Entsprechend § 10 BauGB liegt die 2. Änderung des 
Bebauungsplanes 202 - Industrie- und Gewerbepark III - 
als Satzung mit der Begründung ab sofort in der Abteilung 
Planung und Denkmalpflege der Stadt Eschweiler,  
52249 Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, 4. Oberge-
schoss, Zimmer 444, dauerhaft während der Öffnungszei-


